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Teilrevision kommunale Nutzungsplanung
(kommunaler Mehtwertausgleichn
- Genehmigung

Rüt¡

- Vorschriften der Bau- und Zonenordnung (BZO)vom 8. Juli2021

- Bericht nach Art. 47 RPV (inkl. Bericht zu den Einwendungen) vom 8. Juli 2021

Sachverlralt
Nach Art. 5 Abs. 1 des Raumplanungsgesetzes (RPG) haben die Kantone den Ausgleich
von Planungsvor- und nachteilen zu regeln. Der Kantonsrat hat am 28. Oktober 2019 das
Mehrwefiausgleichsgesetz (MAG) verabschiedet. Die dazugehörige Mehrweftausgleichs-
verordnung (MAV) wurde am 30. September 2020 vom Regierungsrat beschlossen. Das

MAG und die MAV sind am 1. Januar 2021 in Kraft getreten. Mit dem MAG und der MAV
werden die Vorgaben des RPG auf kantonaler Ebene umgesetzt und die entsprechende
Rechtsgrundlage für die kommunale Umsetzung geschaffen. Gegenstand der vorliegen-
den Teilrevision der Bau- und Zonenordnung (BZO) sind neue Vorschriften in der Bauord-
nung, welche den Mehrwertausgleich auf kommunaler Stufe regeln und sicherstellen,
dass die Efträge aus den Mehrwertabgaben in einen kommunalen Mehrweftausgleichs-
fonds fliessen. lnsbesondere mussen eine Freifläche von 1200 m2 bis 2000 m2 und ein
Abgabesatz von höchstens 40% festgelegt werden ($ 19 Abs. 2 und 3 MAG).

Anlass und Zielsetzung

der Planung

Fesrsetzuns Die Gemeindeversammlung setzte mit Beschluss vom 15. Dezember 2021 die Teilrevi'
sion der kommunalen Nutzungsplanung "kommunaler Mehrwertausgleich,, fest, Gegen
diesen Beschluss wurden gemäss Rechtskraftbescheinigung des Bezirksrats Hinwil vom
3. Februar 2022keine Rechtsmittel eingelegt. Mit Schreiben vom 21. März2022bean-
tragt die Gemeinde Rüti die Genehmigung der Vorlage.

Erwägungen
A. Formelle Prüfung
Die massgebenden Unterlagen sind vollständig
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B. Materlelle Prtifung
Zusammentassung der Art. 62b BZO legt fest, dass auf Planungsvorteile, die durch Auf- oder Umzonungen ent-

Vortase stehen, eine Mehrwertabgabe im Sinne von $ 19 MAG erhoben wird.

Gemäss Art. 62b Abs. 2 BZO beträgt die nach $ 19 Abs. 2 MAG vom Mehnruertausgleich

befreite Freifläche 1'200 m2.

Art. 62b Abs. 3 BZO legt die kommunale Mehnruertabgabe auf 25o/" des um 100'000 Fr.
geküzten Mehrwerts fest.

Art. 62b Abs. 4 BZO gibt vor, dass die Ertråge aus den Mehrwertaþgaben in den kommu-
nalen Mehrwertausgleichsfonds fliessen und nach Massgabe des Fondsreglements ver-
wendet werden.

Ergebnis der Die oben genannten Bestimmungen entsprechen den vom Amt für Raumentwicklung
Genehmisunssprüfuns (ARE) im lnformationsschreiben vom 12. Februar 2020 an die Gemeinden formulieften

Musterbestimmungen und die Festlegung der Freigrenze und des Abgabesatzes stimmen
mit den Vorgaben von $ 19 Abs. 2 und 3 MAG überein. Aus diesem Grund wurden in der
Vorprüfung des ARE vom 26, April2021 keine Anträge gestellt.

G. Ergebnis
Die Vorlage erweist sich im Ergebnis als rechtmässig, zweckmåssig sowie angemessen
und kann genehmigt werden (S 5 Abs. 1 PBG). Die Gemeinde ist durch die Genehmigung
nicht beschwert. Gegen die genehmigten Festlegungen steht weiteren betrotfenen Priva-
ten und Verbänden der Rekurs otfen ($$ 338a f. PBG). Gemäss $ 5 Abs. 3 PBG ist der
Genehmigungsentscheid von der Gemeinde zusammen mit dem geprüften Akt samt
Rechtsmittelbelehrung zu veröffentlichen und aufzulegen.

Die Baudirektion vet{tigt:

l. Die Teilrevision der kommunalen Nutzungsplanung "kommunaler Mehn¡¡ertaus-
gleich", welche die Gemeindeversammlung Rüti mit Beschluss vom 15. Dezember
2021 festgesetzt hat, wird genehmigt.

ll. Die Gemeinde Rütiwird eingeladen

Dispositiv I sowie den kommunalen Beschluss samt Rechtsmittelbelehrung zu ver-
öffentlichen I

diese Verfügung zusammen mit der kommunalen Planung aufzulegen;

nach Rechtskraft die lnkraftsetzung zu veröffentlichen und diese dem Venrualtungs-
gericht, dem Baurekursgericht und dem Amt für Raumentwicklung mit Beleg der
Publikation mitzuteilen;

den Kataster der öff entlich-rechtlichen Eigentumsbesch ränkungen 1ÖneA-fataster)
nachführen zu lassen.
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lll. Mlttellung an

Gemeinde Rätl (unter Bellage von alel Dossiers)

Venraltungsgerlcht (unter Bellage von elnem Dossier)

Baurekursgerlcht (unter Beilage von zwel Dosslers)

Amt für Raumentwicklung (unter Bellage von arel Dosslers)

lngesa AG, Guyer-Zeller-Strasse 27,8620 Wetz¡kon (Katasterbearbelterorganlsa-
tlon)

\,ERSEII0ET At-i ? 0, J|JLI 2022
für




